
 
 
 
 

 
 

Rechtsverordnung 
über die Beförderungsentgelte für den Verkehr 
mit  den in der Stadt Köln zugelassenen Taxen 

Kölner Taxitarif  
                                           vom   07. Mai 2001 
 
Der Rat der Stadt  Köln hat  in seiner Si tzung vom 05.04.2001 aufgrund des § 51 
des Personenbeförderungsgesetzes vom 8.8.1990 (BGBl I  S.  1690) und des § 4 Nr.  
2 der Verordnung über d ie zuständigen Behörden und über d ie Ermächt igungen 
zum Er lass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungs-
gesetz(PBefG) vom 30.3.1990 (GVNW 1990 S. 247) jewei ls  in der zurzei t  gel tenden 
Fassung, d iese Rechtsverordnung er lassen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1)  Die in d ieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgel te und 
Beförderungsbedingungen für  den Verkehr mit  Taxen gel ten für  das 
Pf l icht fahrgebiet  der Stadt  Köln (§ 47 Abs. 4 PBefG).  
 
(2)  Das Pf l icht fahrgebiet  erstreckt  s ich über d ie Stadt  Köln hinaus  auf  d ie Städte  
Bonn, Düsseldorf ,  Leverkusen und Sol ingen, den Kreis Neuss,  den Erf tkreis,   den 
Rheinisch-Bergischen-Kreis,  d ie Gemeinden Monheim, Langenfeld,  Hi lden,  Haan, 
Erkrath und Mettmann des Kreises Mettmann,  d ie Gemeinden Euskirchen ,  Zülpich 
und Wei lerswist  des Kreises Euskirchen und den Rhein-Sieg-Kreis ausgenommen 
die Gemeinden Windeck,  Ei tor f  und  Ruppichteroth.  
 
(3)  Bei  Fahrten,  deren Zie l  außerhalb des Gel tungsbereichs der festgesetzten 
Beförderungsentgel te l iegt ,  hat  der Fahrzeugführer/d ie Fahrzeugführer in den 
Fahrgast  vor Fahrtbeginn ausdrückl ich darauf  h inzuweisen,  dass das 
Beförderungsentgel t  für  d ie gesamte Fahrtstrecke f re i   zu vereinbaren ist .   Kommt 
keine Vereinbarung zustande, gel ten die für  den Pf l icht fahrbereich festgesetzten 
Beförderungsentgel te a ls vereinbart .  
 

§ 2 
Beförderungstarif  

 
(1)  Der Fahrpreis für  d ie Beförderung von einer oder mehreren Personen bis zur 
Grenze des Pf l icht fahrgebietes setzt  s ich aus dem Grundtar i f ,  dem Entgel t  für  d ie 
gefahrene Wegstrecke,  etwaigen Zuschlägen und etwaigen Entgel ten für  Warte-
zei ten zusammen.  
 
(2)  Die Beförderungsentgel te s ind Festpreise im Sinne von § 39 Abs.  3 PBefG. Sie 
dürfen nicht  über-  oder unterschr i t ten werden. 
 
(3)  Die Beförderungsentgel te für  Pf l icht fahrten s ind wie fo lgt  festgesetzt :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Fassung von § 2 Abs. 3  bis  31.12.2001:  
 
1. Grundtarif                                                                      DM  3,90 
                                                                                                          (EUR 1 ,99 )   
 ( In dem Grundtar i f  is t  bei  Gül t igkei t  des Tagtar i fs   e ine  
 Wegstrecke bis  81,967 m bzw. e ine erste Wartezei t  von  
 23,00 Sekunden  und bei  Gül t igkei t  des Nacht- ,  Sonn- und  
 Feier tagstar i fs   e ine Wegstrecke bis 75,758 m  bzw. e ine  
 erste Wartezei t  von 23,00 Sekunden enthal ten.  
 
 
 
2.    Stufe-1  (b is 10 km gefahrene Wegstrecke):  
 
2.1  Tagtar i f  
 
    Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des  
 Pf l icht fahrgebietes beträgt  tagsüber von 6.00-22.00 Uhr je Ki lometer  DM  2,44 
   (Schal tung nach je 81,967 m = 0,20 DM).                         (EUR 1 ,25 )  
                  
 
 
2.2 Nacht- ,  Sonn- und Feier tagstar i f  
 
     Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des  
 Pf l icht fahrgebietes beträgt  nachts von 22.00-6.00 Uhr 
   und an Sonn- und Feiertagen                                          je Ki lometer DM 2,64  
      (Schal tung nach je 75,758 m = 0,20 DM)                                           (EUR 1 ,35 )   
         
 
 
3.    Stufe-2  (ab 10 km gefahrene Wegstrecke):  
 
3.1  Tagtar i f  
 
    Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des  
 Pf l icht fahrgebietes beträgt  tagsüber von 6.00-22.00 Uhr je Ki lometer  DM  2,35 
   (Schal tung nach je 85,106 m = 0,20 DM).                                          (EUR 1 ,20 )  
                                                                        
 
 
3 .2 Nacht- ,  Sonn- und Feier tagstar i f  
 
     Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des  
 Pf l icht fahrgebietes beträgt  nachts von 22.00-6.00 Uhr 
   und an Sonn- und Feiertagen       je Ki lometer  DM  2,54 
      (Schal tung nach je 78,740 m = 0,20 DM).                                         (EUR 1 ,30 )  
                                                                                                                             
 
 
 
4. Wartezeit   -  auch verkehrsbedingte -  je Stunde                                DM 31,30
 (Schal tung je 23,00 Sekunden = 0,20 DM).         (EUR 16 ,00 )  
      Die Berechnung erfo lg t  durch den Fahrpreisanzeiger.  
     
Der Taxi fahrer/Die Taxi fahrer in is t  n icht  verpf l ichtet ,  länger a ls 15 Minuten zu 
warten.  
 
5.   Zuschläge 
 
5.1 Für Anfahrten auf  Bestel lung            DM  2,00 
               (EUR 1 ,02 )  



5.2 Fahrten mit  Großraumtaxen  (Personenkraf twagen, d ie nach ihrer  
     Bauart  und Ausstat tung zur Beförderung von mehr als 5 Personen  
     e inschl ießl ich Fahrzeugführer/Fahrzeugführer in  zugelassen und  
 geeignet s ind und in e inem abgetei l ten Laderaum wenigstens  
 50 kg Gepäck mit führen können).  
    Ab dem fünf ten bis zum achten Fahrgast  wird ein Zuschlag von           DM  1,00  
    pro Person  erhoben.           (EUR 0 ,51 )  
 
    Die  Zuschläge müssen auf  dem Fahrpreisanzeiger angezeigt  werden. 
 
 
 
Fassung von § 2 Abs. 3 ab 01.01.2002:  
 
 
1.  Grundtarif                                                                     EUR 2,00 
  
 ( In dem Grundtar i f  is t  bei  Gül t igkei t  des Tagtar i fs   e ine  
 Wegstrecke bis 80,000 m bzw. e ine erste Wartezei t  von  
 22,50 Sekunden  und bei  Gül t igkei t  des Nacht- ,  Sonn- und  
 Feier tagstar i fs  e ine Wegstrecke bis 74,074 m  bzw. e ine  
 erste Wartezei t  von 22,50 Sekunden enthal ten.  
 
 
 
2.   Stufe-1  (b is 10 km gefahrene Wegstrecke):  
 
2.1  Tagtar i f  
 
Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des Pf l icht fahrgebietes beträgt  
tagsüber von 6.00-22.00 Uhr      je Kilometer  EUR 1,25 
(Schal tung nach je 80,000 m = 0,10 EUR).     
           
 
2.2 Nacht- ,  Sonn- und Feier tagstar i f  
 
Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des Pf l icht fahrgebietes beträgt  
nachts von 22.00-6.00 Uhr und an Sonn- und Feier tagen je Kilometer  EUR 1,35  
      (Schal tung nach je 74,074 m = 0,10 EUR).          
 
 

 
 
3.    Stufe-2  (ab 10 km gefahrene Wegstrecke):  
 
3.1  Tagtar i f  
 
Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des Pf l icht fahrgebietes beträgt  
tagsüber von 6.00-22.00 Uhr        je Kilometer  EUR 1,20  
(Schal tung nach je 83,333 m = 0,10 EUR).    
            
 
3.2 Nacht- ,  Sonn- und Feier tagstar i f  
 
Das Entgel t  für  d ie gefahrene Wegstrecke innerhalb des Pf l icht fahrgebietes beträgt  
nachts von 22.00-6.00 Uhr und an Sonn- und Feier tagen  je Kilometer  EUR  1,30  
(Schal tung nach je 76,923 m = 0,10 EUR).          
 
 
4.   Wartezeit   -  auch verkehrsbedingte -         je Stunde EUR 16,00  
(Schal tung je 22,50 Sekunden = 0,10 EUR).        
Die Berechnung erfo lgt  durch den Fahrpreisanzeiger.  
     
Der Taxi fahrer/Die Taxi fahrer in is t  n icht  verpf l ichtet , länger a ls 15 Minuten zu 
warten.  



 
5.    Zuschläge  
 
5.1 Für Anfahrten auf  Bestel lung             EUR 1,00  
                
5 .2 Fahrten mit  Großraumtaxen  (Personenkraf twagen, d ie nach ihrer  
     Bauart  und Ausstat tung zur Beförderung von mehr als 5 Personen  
     e inschl ießl ich Fahrzeugführer/Fahrzeugführer in  zugelassen und  
 geeignet s ind und in e inem abgetei l ten Laderaum wenigstens  
 50 kg Gepäck mit führen können.) .  
    Ab dem fünf ten bis zum achten Fahrgast  wird ein Zuschlag von          EUR 0,50    
 pro Person  erhoben.  
   
      
    Die  Zuschläge müssen auf  dem Fahrpreisanzeiger angezeigt  werden. 
 

 
§ 3 

Fahrpreisanzeiger 
 
(1)  Eine Beförderungsfahrt  darf  innerhalb des Pf l icht fahrgebietes nur mit  e ingeschal-
tetem  und ordnungsgemäß arbei tendem Fahrpreisanzeiger angetreten werden. Der 
Fahrpreisanzeiger darf  erst  beim Eintref fen am Bestel lor t  e ingeschal tet  werden. Der 
Fahrpreisanzeiger muss die Tar i fs tufen nach § 2 Abs.  3 automat isch schal ten.  
 
(2)  Tr i t t  während der Beförderungsfahrt  innerhalb des Pf l icht fahrgebietes eine 
Störung des Fahrpreisanzeigers auf ,  so is t  für  d ie ab Eintr i t t  der Störung 
zurückgelegte Wegstrecke ein Entgel t  nach  § 2 Abs.  3 Nr.  2 oder Nr.  3 zu berechnen. 
 

§ 4 
Auftragsstornierung und Schadensersatz 

 
(1)  Kann eine Fahrt  nach Auft ragserte i lung durch den Fahrgast  und Berei tste l lung des 
Fahrzeuges durch den Fahrzeugführer/d ie Fahrzeugführer in aus Gründen, d ie der 
Fahrgast  zu vertreten hat ,  n icht   ausgeführ t  werden, so is t  das bis zu diesem 
Zei tpunkt  auf  dem Fahrpreisanzeiger  angezeigte Entgel t  zu zahlen.  
 
(2)  Schadensersatz is t  nach den al lgemeinen gesetz l ichen Best immungen zu le isten;  
insbesondere haben Fahrgäste die Kosten der  von ihnen schuldhaft  verursachten Be-
schädigungen oder Verunrein igungen zu ersetzen.  
 

§ 5 
Hinweise auf Tarif  

 
(1)  Der Text  der Verordnung ist  in jeder Taxe mitzuführen und dem Fahrgast  auf  Ver-
langen  vorzulegen. 
 
(2)  Im Fahrzeug ist  e in Tar i fauszug gemäß Anlage 1 im Sichtbereich des Fahrgastes 
anzubr ingen. 

 
Fassung von  § 5 Abs. 2  ab 1.1.2002: 
 
(2)  Im Fahrzeug ist  e in Tar i fauszug gemäß Anlage 2 im Sichtbereich des Fahrgastes 
anzubr ingen. 
 

 
§ 6 

Sondervereinbarungen 
 
Sondervereinbarungen für  das Pf l icht fahrgebiet  s ind gemäß § 51 Abs.  2 Nr.  4  Perso-
nenbeförderungsgesetz der  Stadt  Köln  (§  9 dieser Verordnung)  zur Genehmigung 
vorzulegen. Die Genehmigung ist  in der Taxe mitzuführen.  
 



 
§ 7 

Sondertarif  für Stadtrundfahrten 
 

(1)  Taxi fahrer,  d ie vor der Industr ie-  und Handelskammer ( IHK) eine Prüfung als 
soge-nannter Taxi-Guide abgelegt  haben, dür fen Stadtrundfahrten zu einem vom 
Beförde-rungstar i f  nach § 2 dieser Verordnung abweichenden Entgel t  durchführen.  
Die Stadtrundfahrten f inden auf  Standardstrecken stat t ,  d ie vom Köln Tour ismus 
Off ice festgelegt  wurden. 
 
(2)  Für d ie Route 1 (Dauer ca.  1 Stunde) beträgt  der Fahrpreis 69,00 DM (35,28 EUR) 
und für  d ie Route 2 (Dauer ca.  2 Stunden) 99,00 DM (50,62 EUR).   
 
Fassung von  § 7 Abs. 2  ab 1.1.2002: 
 
(2)  Für d ie Route 1 (Dauer ca.  1 Stunde) beträgt  der Fahrpreis 40,00 EUR und für  d ie 
Route 2 (Dauer ca.  2 Stunden) 55,00 EUR. Für abweichende Routen,  d ie in 
Absprache mit  dem Köln Tour ismus Off ice angeboten werden, beträgt  der Fahrpreis 
20,00 EUR je angefangene halbe Stunde. 
 
(3)  Die zur Durchführung von Stadtrundfahrten berecht igten Fahrer haben einen gül-
t igen Ausweis nach Anlage 3,  Muster 1,  mi tzuführen,  der auf  Ver langen vorzuzeigen 
ist .  Fahrzeuge, mit  denen Stadtrundfahrten durchgeführt  werden und die mit  e inem 
hierzu berecht igten Fahrer besetzt  s ind,  können mit  e inem Hinweis nach Anlage 3,  
Muster 2,  gekennzeichnet werden. Der Hinweis is t  mi t  e iner ablösbaren Befest igung 
an der Frontscheibe unten rechts anzubr ingen. 

 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidr ig  nach § 61 Abs.  1 Nr .  3 Buchst .  c)  des Personenbeförderungsge-
setzes handel t ,  wer vorsätz l ich oder  fahr lässig entgegen 
 
a)  § 1 Abs.  3 den Fahrgast  bei  Fahrten,  deren Ziel  außerhalb des Gel tungsbereichs   

der festgesetzten Beförderungsentgel te l iegt ,  vor Fahrtbeginn  n icht  ausdrückl ich 
darauf  h inweist ,  dass das Beförderungsentgel t  für  d ie gesamte Fahrtstrecke f re i   
zu vereinbaren ist ;   

 
b)  § 2 Abs.  2 die festgesetzten Beförderungsentgel te über-  oder unterschrei tet ;  

 
c)  § 3 Abs.  1 die Beförderungsfahrt   innerhalb des Pf l icht fahrgebietes nicht  mit  e in-

geschal tetem und ordnungsgemäß arbei tendem Fahrpreisanzeiger antr i t t  oder den  
Fahrpreisanzeiger vor Eintref fen am Bestel lor t  e inschal tet ;   

 
d)  § 5 Abs.  1 und Abs.  2 diese Verordnung in der Taxe nicht  mit führt  oder den 

Ta-r i fauszug gemäß Anlage 1 nicht  im Sichtbereich des Fahrgastes angebracht  
hat ;  

 
 
Fassung von  § 8 Abs. 1 d)  ab 1.1.2002: 
 
d)  § 5 Abs.  1 und Abs.  2 diese Verordnung in der Taxe nicht  mit führt  oder  den 

Tar i fauszug gemäß Anlage 2 nicht  im Sichtbereich des Fahrgastes angebracht  
hat ;  

 
e)  § 6 Beförderungsfahrten aufgrund von Sondervereinbarungen ohne die Genehmi-

gung der Stadt  Köln (§ 9 dieser Verordnung) durchführt ;  
 

f )  § 7 Abs.  1 Stadtrundfahrten ohne eine vor der IHK abgelegte Prüfung als  soge-
nannter Taxi-Guide durchführt  und den gül t igen Ausweis nach Anlage 3,   Muster 
1,  n icht  mit führt ;            

 
g)  § 7 Abs.  2 d ie festgesetzten Fahrpreise für  Stadtrundfahrten über-  oder unter-

schrei tet ;  



 
(2)  Die Ordnungswidr igkei t  kann mit  e iner Geldbuße bis zu 10.000,oo  Deutsche Mark 
     (5.112,92 EUR) geahndet werden. 
 

 
§ 9 

Zuständigkeit  
 
Für d ie Durchführung und Überwachung dieser  Verordnung ist  der Oberbürgermeister  
der Stadt  Köln (Amt für  öf fent l iche Ordnung) zuständig .  

 
 

§ 10  
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Rechtsverordnung t r i t t  v ier  Wochen nach ihrer  Bekanntmachung im 
Amtsblat t  der Stadt Köln in Kraf t .  
 
(2)  Gleichzei t ig t r i t t  d ie Rechtsverordnung über d ie Beförderungsentgel te für  den Ver-
kehr mit  den in der Stadt  Köln zugelassenen Taxen vom 02.12.1997 (ABl.  StK. 1997  
S.  487, 488, 489) außer Kraf t .   
Bis zur Umstel lung des Fahrpreisanzeigers gel ten § 2 Abs.  3(Beförderungsentgel te)  
und § 5 (Hinweise auf  Tar i f )  der Rechtsverordnung vom 02.12.1997 übergangsweise 
for t ,  höchstens jedoch bis zum Ablauf  von v ier  Wochen nach Inkraf t t reten dieser 
Verordnung gemäß Abs. 1.  

 
 
 
 

STADT KÖLN 
als Kreisordnungsbehörde 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


